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Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom Dienstag, 16. Juni 2026, 
20.00 Uhr, MZH Buus 

 

Total Anwesende: 54 

Davon stimmberechtigte Personen: 52 / Gäste: 2 / Presse: 0 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Dezember 2025 
 
://: Das Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Dezember 2025 
wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Revision Einbürgerungsreglement 
 
://: Das revidierte Einbürgerungsreglement wird einstimmig genehmigt. 

 

3. Kenntnisnahme Kreditabrechnung – Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) für die Feuer-
wehr Buus-Maisprach 
 
Kein Beschluss. Die Kreditabrechnung – Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) für die Feu-
erwehr Buus-Maisprach wird von der Versammlung zur Kenntnis genommen. 

 

4. Rechnung 2025 
 
://: Die Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde wird zusammen mit den Erläuterungen 
einstimmig genehmigt. 

 

5. Fremdwasser – Untersuchung der Gemeinde- und Privatanlagen, Verpflichtungskredit über 
CHF 310'000.00 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung genehmigt mit 49 Ja- und 3 Neinstimmen , das Projekt 
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«Fremdwasser – Untersuchung der Gemeinde- und Privatanlagen» gemäss dem beantragten 
Massnahmenplan sowie den dafür erforderlichen Verpflichtungskredit von CHF 310'000.00 
inkl. MWST zulasten der Abwasserkasse.   

 

6. Der Gemeinderat informiert 
 
Kein Beschluss. 

 

7. Diverses 
 
Kein Beschluss. 

 

Referendumsfrist 16. Juli 2026 

 

§ 49 Abs. 2 Gemeindegesetz (GemG) in Verbindung mit §91 lit. b Gesetz über die politischen Rechte: 

1. Ein Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Urnenabstimmung unterstellt, wenn dies zehn Prozent der Stimmberechtigten 
 verlangen. 

2. Das Begehren ist innert 30 Tagen seit der Beschlussfassung einzureichen 

3. Vom Referendum ausgeschlossen sind nach GemG § 49 Abs. 3 lit. a die Beschlüsse über Budget, Nachtragskredite zum Budget, 
 Rechnung und Steuerfuss. 

Buus, 17. Juni 2026 / CM 


